
Information, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit externe 
Mitarbeiter Zugang zu den GSI-Strahlenschutz-Kontrollbereichen haben 
 

1. Die Firma muss eine gültige Genehmigung nach §25 StrlSchG haben. Um diese Genehmigung 
beantragen zu können, braucht die Firma einen Strahlenschutzbeauftragten, bzw. eine 
strahlenschutz-fachkundige Person, die zum Strahlenschutzbeauftragten bestellt werden 
kann.  
Falls die Firma keinen eigenen internen Strahlenschutzbeauftragten hat, so gibt es Ing. Büros, 
die externe Strahlenschutzdienste anbieten. D.h. die Firma kann auch einen externen 
Strahlenschutzbeauftragten bestellen. 
 

2. Zwischen der Fremdfirma und der GSI wird ein sog. Strahlenschutz-Abgrenzungsvertrag 
abgeschlossen. Hierzu bitte Kontakt an die Personendosimetrie, Frau Dr. A. Knapp, siehe 
unten. 

 
3. Die Fremdfirmen- Mitarbeiter müssen vor Beginn der Tätigkeit Online-Unterweisungen 

durchführen. Diese können online von jedem internetfähigen PC absolviert werden. Unter 
folgendem Link findet man einen Wegweiser zu diesen Online-Unterweisungen: 
https://www.gsi.de/instruct 

 
Folgende Unterweisungen müssen mindestens absolviert werden, um Arbeiten in 
Kontrollbereichen ausführen zu können: 

 Allg. Sicherheitsunterweisung 

 All. Strahlenschutzunterweisung 
 
Falls der Bereich zusätzlich zu den abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten gehört, so 
ist noch folgende Unterweisung mindestens notwendig: 

 Unterweisung für den Zutritt zu den AEB der Beschleuniger 
 
Des Weiteren müssen alle arbeitsplatzbezogene Unterweisungen (online oder auch 
mündlich) absolviert werden. Bitte vorab mit der Fachabteilung klären, welche 
Unterweisungen erforderlich sind. 
 

4. Des Weiteren benötigen Fremdfirmen-Mitarbeiter eine ärztliche Bescheinigung nach  
§ 77 StrlSchV, nicht älter als 12 Monate, die bescheinigt, dass sie für die Wahrnehmung von 
Aufgaben in Bereichen mit ionisierender Strahlung >>tauglich<< sind. Strahlenschutz-
Untersuchungen werden z.B. vom BAD oder auch von Medical Airport Service angeboten. 

 
5. Auch muss die Firma Ihre Mitarbeiter, die Arbeiten hier in den Kontrollbereichen ausführen, 

jeweils mit einem  

 amtlichen Personendosimeter  

 sowie mit einem behördlich registriertem Strahlenpass  
ausstatten. 

 
6. Die Bescheinigung für die Strahlenschutzuntersuchung und die Unterweisungszertifikate 

bitte sobald wie möglich zu uns –am besten per E-Mail an sist@gsi.de– schicken. Damit die 
Fremdfirmen-Mitarbeiter auch die Personenschleusen zu den Kontrollbereichen passieren 
können, bitte den Antrag auf ein QR-Code ausfüllen: 
Bitte folgende Seite aufrufen: http://www.gsi.de/request 
Dort befindet sich das Online-Formular  
>>Antragsformular für ein QR-Code für Zugang zu Strahlenschutz-Bereichen sowie auch 
AEB-Bereichen (für nationale und internationale Gäste)<< 

https://www.gsi.de/instruct
http://www.gsi.de/request


Kontaktdaten für alle Fragen bzgl. Zugangs zu Kontrollbereichen: 
Dr. Alexandra Knapp 
Sicherheit und Strahlenschutz 
Phone / Telefon: +49 6159 71 3400 
E-Mail: a.knapp@gsi.de 

mailto:a.knapp@gsi.de

